
Liechtensteiner Vaterland

Subventionen an Private
von Regierung überprüft
VADUZ. Die Regierung hat in ihrer
Sitzung vom 7. Juli die Postulats-
beantwortung an den Landtag be-
treffend die Überprüfung der Sub-
ventionen und Transferleistungen
an Private genehmigt. Darin wer-
den übersichtsmässig die Höhe
der Leistungen, die Bemes-
sungsgrundlagen, eine
allfällige Abhängig-
keit von Einkom-
men und Ver-
mögen, der
Empfänger-
kreis und
die gesam-
ten Kosten
für den Staat
aufgelistet. 
Ausserdem
werden Unge-

reimtheiten im
System der Subven-
tionen und Transferleis-
tungen aufgezeigt und Vorschläge
zu deren Behebung und zur Ver-
besserung der Wirksamkeit aufge-
führt.

Unkoordiniert gewachsen

Wie die Analyse ergeben hat,
sind die Transferleistungen in
Liechtenstein über die Jahre zum
Teil recht unkoordiniert gewach-
sen. Auf der einen Seite stehen
Leistungen, die die Unterstüt-
zung von wirtschaftlich Schwä-
cheren bezwecken. Auf der an-

deren Seite Leistungen, die ein
gewisses Verhalten fördern sol-
len. Zur ersten Gruppe gehören
zum Beispiel Kinderzulagen,
Mietbeiträge für Familien und
Stipendien. Zur zweiten die För-
derbeiträge gemäss Energieeffi-

zienzgesetz oder das Betreu-
ungs- und Pflegegeld

für häusliche Be-
treuung.

Überprüfung

Die Re-
g i e r u n g
kommt in
der Postu-
latsbeant-

w o r t u n g
zum Schluss,

dass das Sys-
tem der Transfer-

leistungen aus ver-
schiedenen Gründen re-

formiert werden müsste. So sind
etwa die Bemessungsgrundlagen
der Zahlungen, die von der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit
der Empfänger abhängen, nicht
einheitlich festgelegt. Ausserdem
muss die Anspruchsberechtigung
für Empfänger von mehreren
staatlichen Leistungen nicht nur
nach unterschiedlichen Kriterien,
sondern auch von mehreren
staatlichen Stellen separat geprüft
werden, was einen hohen Bear-
beitungsaufwand generiert. (ikr)
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